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Zusammenfassung 

In der Karlsruher Weststadt sollen drei Straßenbahnhaltestellen barrierefrei umge-

baut und dabei die Gleise verlegt werden. Im Bereich der Haltestelle „Städtisches 

Klinikum/Moltkestraße“ werden die Gleise um ca. 1,50 m nach Norden verlegt. Sie 

rücken damit näher an das dort gelegene Verwaltungsgebäude des Klinikums heran. 

Anhand von Schwingungsmessungen im Gebäude „Moltkestraße 81“ 

(Verwaltungsgebäude Städtisches Klinikum) sowie auf Randsteinen einer Grünfläche 

an der Kreuzung „Moltkestraße/Felix-Lust-Straße“ sollte die zu erwartende Verände-

rung der potentiell spürbaren Erschütterungen sowie der Sekundärluftschallpegel 

prognostiziert werden. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass der Mensch im Regelfall eine Veränderung der 

Erschütterungen erst ab einer Veränderung der Immissionen von ±25 % wahrneh-

men kann. Eine Veränderung von Luftschallimmissionen kann durch den Menschen 

ab ±3 dB registriert werden. 

Die Ergebnisse der Schwingungsmessungen sowie der Prognoseberechnungen zei-

gen, dass gegenüber dem Ist-Zustand durch die Verlegung der Bahngleise der Hal-

testelle „Moltkestraße“ sowohl mit einer geringfügigen Erhöhung der spürbaren Er-

schütterungen als auch der Sekundärluftschallpegel zu rechnen ist. Diese Erhöhun-

gen liegen bei ca. 19 % (Erschütterungen, KB = +0,01) bzw. 5 % (Sekundärluft-

schallpegel, v(fTerz) = +2,4 dB). Damit liegen sie unterhalb der Wahrnehmbarkeits-

schwelle für Veränderungen von Erschütterungs- bzw. Luftschallimmissionen von 

25 % (Erschütterungen) bzw. 3 dB (Luftschall). 

Die zu erwartende Veränderung durch die Verlegung der Gleisanlagen der Halte-

stelle „Moltkestraße“ um 1,5 m in nördlicher Richtung ist daher als unkritisch einzu-

schätzen. 

 

 

 

Dipl.-Ing. Friederike Busch 

Telefon +49 (0)711 136757 –12 

Projektverantwortliche 

 

Dieser Bericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschließlich aller Anlagen, vervielfäl-

tigt, gezeigt oder veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung von Auszügen bedarf 

der schriftlichen Genehmigung durch Müller-BBM. Die Ergebnisse beziehen sich nur 

auf die untersuchten Gegenstände. 
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1 Situation und Aufgabenstellung 

In der Karlsruher Weststadt werden drei Straßenbahnhaltestellen barrierefrei umge-

baut, für die eine erschütterungstechnische Bewertung erfolgen sollte. Nachfolgend 

wird die Haltestelle „Städtisches Klinikum/Moltkestraße“ betrachtet. 

Die Bahngleise im Bereich der Haltestellen sollen erneuert und in diesem Zuge auch 

um ca. 1,50 m in Richtung des nördlich gelegenen Klinikgebäudes verlegt werden 

(Abbildung 1). Für die Erschütterungsimmissionen ist, bei prinzipiell gleichbleibendem 

Fahrwegsaufbau und Erschütterungsquelle, der Abstand Quelle-Empfänger der 

wesentliche Faktor. 

 

 

Abbildung 1.  Überblick Veränderungen Haltestelle „Moltkestraße“ [1]. 

 

Erschütterungsimmissionen aus gleisgebundenem Verkehr äußern sich abhängig 

vom Frequenzbereich sowohl in spürbaren Schwingungen als auch in der Abstrah-

lung von sekundärem Luftschall. Im Gegensatz zum primären Luftschall, der über die 

Außenbauteile eindringt, erfolgt beim Sekundärluftschall eine Weiterleitung der von 

den Zügen abgestrahlten Erschütterungen über den Baugrund und die Gründungen 

der anliegenden Gebäude. Diese als Körperschall eingetragenen Erschütterungen 

werden je nach Tragstruktur im Frequenzbereich gefaltet und v. a. von Deckenkons-

truktionen hörbar (sekundär) abgestrahlt. 

Für eine Bestimmung des Ist-Zustands und eine Bewertung der zu erwartenden Ver-

änderung sollten Schwingungsmessungen durchgeführt und anschließend bewertet 

werden. 
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3 Beurteilungskriterien 

3.1 Erschütterungen 

Zur Bewertung der Erschütterungseinwirkungen auf Menschen in Gebäuden wird die 

DIN 4150, Teil 2 [4] herangezogen. Sie liefert Anforderungen und Anhaltswerte, „bei 

deren Einhaltung erwartet werden kann, dass in der Regel erhebliche Belästigungen 

von Menschen in Wohnungen und vergleichbar genutzten Räumen vermieden wer-

den.“ (DIN 4150-2, Kap. 1) Es ist zu beachten, dass die Norm kein Gesetz darstellt, 

jedoch in Streitfällen von den Gerichten im Regelfall zur Entscheidungsfindung her-

angezogen wird. 

Die Beurteilung nach DIN 4150-2 erfordert einen Vergleich von messtechnisch be-

stimmten oder anhand von Prognoseberechnungen für Fußböden ermittelten KB-

Werten mit den Schwingstärke-Anhaltswerten A aus der Norm. Unterschieden wird 

dabei der zwischen sogenannte Taktmaximalwert KBFmax und der gemittelten 

Schwingstärke KBFTr. Der KBFmax-Wert berücksichtigt dabei die maximal zu erwar-

tende, spürbare Erschütterung. Der KBFTr-Wert beschreibt die über die Beurteilungs-

zeit (tags 16h, nachts 8h) energetisch gemittelte Schwingstärke, wobei die tatsächli-

che Einwirkungsdauer berücksichtigt wird. 

Die DIN 4150-2 enthält keine konkreten Regelungen bezüglich der Beurteilung beste-

hender Bahnstrecken, da es sich um Einwirkungen auf vorbelastete Bebauungen 

handelt. Es wird allerdings festgestellt, dass den Anwohnern an bestehenden Schie-

nenverkehrsstrecken häufig Erschütterungsimmissionen zugemutet werden müssen, 

die oberhalb des Niveaus liegen, ab dem mit zunehmender Wahrscheinlichkeit er-

hebliche Belästigungen auftreten können (also oberhalb der Anhaltswerte). Die 

Grenze der Zumutbarkeit kann nicht pauschal, sondern nur unter Berücksichtigung 

bestimmter Beurteilungskriterien im Einzelfall festgelegt werden (historische Ent-

wicklung der Belastungssituation, Höhe und Häufigkeit der Anhaltswertüberschrei-

tungen etc., s. a. DIN 4150-2, Abschnitt 6.5.3.4). Sie wird aber im Allgemeinen mit 

dem 1,5-fachen der Anhaltswerte Au und Ar der Tabelle 1, DIN 4150-2 angesetzt. 

Untersuchungen [5],[7] haben gezeigt, dass Probanden erst ab einer Differenz von 

mehr als 25 % zwischen zwei unterschiedlichen Erschütterungssignalen einen Unter-

schied wahrnehmen konnten. Diese Differenz steigt bei zunehmenden Pausen zwi-

schen den Einwirkungen weiter an. In der Rechtsprechung wurden in der Vergan-

genheit auch schon Zunahmen von 40 % der Erschütterungseinwirkung als tolerabel 

angesetzt [8]. 

 

3.2 Sekundärer Luftschall 

Auch für den sekundären Luftschall gilt, dass an bestehenden Verkehrsanlagen eine 

bereits vorhandene Belastung bei Änderungen im Betriebszustand schutzmindernd 

zu berücksichtigen ist. Analog zu den Erschütterungen darf es dabei nicht zu einer 

erheblichen Verschlechterung kommen, wobei bei Luftschallimmissionen hierbei eine 

Pegelerhöhung ab 3 dB(A) (Wahrnehmbarkeitsschwelle des Menschen infolge einer 

Veränderung der Lautstärke) als wesentliche Änderung anzusehen ist, wenn die aus 

der 24. BImSchV [5] abgeleiteten Anhaltswerte überschritten werden sollten. 
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4 Schwingungsmessungen 

4.1 Allgemeines 

Es wurden Schwingungsmessungen auf dem Randstein der Grünfläche vor dem 

Verwaltungsgebäude des Städtischen Klinikums sowie im Rechenzentrum des Ver-

waltungsgebäudes selbst durchgeführt. Die Anordnung der Messsensoren orientierte 

sich an der den Bahngleisen nächstgelegenen Gebäudekante sowie der geplanten 

Verschiebung der Gleisanlagen. Die Erschütterungsmessungen wurden nach 

DIN 45669-1 [1] und DIN 45672-1 [3] durchgeführt. 

- Ort:    Ecke Moltkestraße/Franz-Lust-Straße sowie Verwaltungs-

     gebäude Städtisches Klinikum in Karlsruhe 

- Datum:   05. September 2018 

- Uhrzeit/Messzeit: 12:10 Uhr bis 13:50 Uhr 

- Messdurchführung: Dipl.-Ing. Friederike Busch, Timo Pietz 

Umgebungsbedingungen: 

- Messumgebung: ebenes Gelände, Randstein der Grasfläche (siehe  

     Abbildung 3) sowie Bodenplatte (siehe Abbildung 4), 

     Messsensoren direkt auf dem Randstein bzw. auf der 

     Bodenplatte  

- Meteorologie:  trocken, ca. 25°C 

 

4.2 Erschütterungsquelle, Immissionsort 

Südlich des Verwaltungsgebäudes des Städtischen Klinikums in der „Moltkestr. 81“ 

befindet sich die Haltestelle „Moltkestraße“ der Straßenbahnlinie 2. Sie verläuft mittig 

auf der Moltkestraße. Die Erschütterungen infolge der Zugvorbeifahrten wurden auf 

den Randsteinen der Grünfläche vor sowie auf der Bodenplatte im Verwaltungsge-

bäude nördlich der Haltestelle erfasst. Die Sensoren benötigen aufgrund ihres Ei-

gengewichtes keine zusätzliche Befestigung. 

Zusätzlich befindet sich auf der Franz-Lust-Straße östlich des Verwaltungsgebäudes 

die zweite Haltestelle „Moltkestraße“. Sie wird von der Stadtbahnlinien S1 und S11 

angefahren. Da deren Gleise nicht im Zuge eines Umbaus verlegt werden, wird sie 

nachfolgend nicht weiter berücksichtigt. 

 

4.3 Messpunkte 

Um die Änderung der Erschütterungsimmissionen feststellen zu können, wurden auf 

den Randsteinen der Grünfläche die Sensoren paarweise in einem Abstand von 

1,50 m angeordnet. Beim ersten Paar befand sich der hintere Sensor auf Höhe der 

Gebäudeecke, der vordere entsprechend der geplanten Verschiebung der Strecken-

führung näher an den Gleisen. Der Sensor auf der Bodenplatte des Verwaltungsge-

bäudes befand sich im Rechenzentrum im Untergeschoss des Gebäudes. 

Die Position der Messpunkte ist in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt. 

Tabelle 1 enthält Informationen zur Lage der Messpunkte. 
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Tabelle 1.  Lage der Messpunkte. 

MP. Abstand [m]  

zum Gleis 

Messrichtung* Befestigung/Ankopplungsvorrichtung 

MP1N (neu) 20,5 x,y,z Randstein 

MP1A (alt) 22,0 x,y,z Randstein 

MP2N 28,5 x,y,z Randstein 

MP2A 30,0 x,y,z Randstein 

MP3 32,0 x,y,z Bodenplatte, UG, Rechenzentrum Klinikgebäude 

* Messrichtung: z: vertikal - x, y: horizontal 

 

 

Abbildung 2.  Position der Messpunkte (blau) in Bezug auf die Gleisanlagen (rot/grau) [1]. 

 

Abbildung 3.  Messpunkte MP1 N/A (links/rechts), Hintergrund: Verwaltungsgebäude 

Städtisches Klinikum. 
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Abbildung 4.  Messpunkt MP2 im Verwaltungsgebäude des Städtischen Klinikums. 

 

4.4 Messausrüstung 

Die für die Schwingungsmessungen eingesetzten Geräte entsprechen den Vorgaben 

für Schwingungsmesser nach DIN 45669-1 [1]. Durch die Erfüllung der in 

DIN 45669-1 festgelegten Einzelanforderungen an Schwingungsmesser können ge-

rätetechnisch bedingte Messabweichungen klein gehalten werden. Aufgrund der in 

DIN 45669-1 erlaubten Einzelabweichungen ist zu erwarten, dass die Messabwei-

chung einer einzelnen Anzeigegröße unabhängig von der Signalart die Vertrauens-

grenze von 15 % für effektivwertbasierte Messwerte und 20 % für Spitzenwerte mit 

hohem statistischen Vertrauensniveau einhält. 

In der folgenden Tabelle ist die verwendete Messausrüstung zusammengestellt: 

Tabelle 2.  Messausrüstung. 

Beschreibung Hersteller Typ SN/MP 

Triaxialer Schwinggeschwindig-

keitsaufnehmer 

Lennartz  

electronics 
Le3D-DIN 

A-056 / 1N zxy 

B-066 / 1A zxy 

B-063 / 2N zxy 

A-055 / 2A zxy 

B-067 / 3 zxy 

Mehrkanalmesssystem für  

Vibrationsmessungen  

bestehend aus: 

Controller (MKII12-7927) 

Messdateneingangskarte 

Messkarteneingangsmodule 

MECALC /  

Müller-BBM VAS 

PAK Mobile 

MKII 

 

PQ12 

SC42 

ICP429 

ICP429 

ICP429 

ICP429 

 

 

 

0109M6186 

1008M5264 

0610M9762 

0610M9763 

0610M9769 

0610M9844 

Messwerteerfassungs- und  

Auswertesoftware 

Müller-BBM VAS 

Microsoft 

PAK 

Excel 

Version 5.10 SR1 

2010 
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Die Messapparatur wurde mit folgenden Einstellungen betrieben: 

- Abtastrate: 1.024 s-1 

- Messkanalanzahl: 15 Kanäle 

- Auflösung: 16 Bit 

 

Durch die gewählte Abtastrate wird in Abhängigkeit von den eingesetzten Schwin-

gungssensoren jeweils eine Registrierung der Schwingungssignale im Frequenzbe-

reich von ca. 1 Hz bis mindestens 315 Hz gewährleistet. 

 

4.5 Aufbereiten der Messdaten 

- Erschütterungen: 

Für die Berechnung der KBFmax-Werte wurden die Zeitsignale der Kurvenfahrten 

herausgeschnitten und weiterverwendet (siehe auch Abschnitt 5.1).  

- Sekundärluftschall: 

Für die Auswertung wurden die Zeitsignale der Kurvenfahrten herausgeschnit-

ten und mit folgenden Einstellungen weiterverarbeitet: 

- Abtastrate fA = 1.024 Hz; maximale darstellbare Frequenz fmax = 400 Hz 

- Online-Analyse:    Terzfilter im Zeitbereich: 

 Startfrequenz:  4 Hz 

 Stoppfrequenz 315 Hz 

 Mittelungsart:  exponentiell 

 Zeitkonstante:  0,125 s („Fast“) 

 Schrittweite:  0,0625 s 

Für die weiteren Berechnungen wurden Schwingschnellen in Pegel [dB] (ref 

5.10-8 m/s) umgerechnet. 

Die als Terzspektren vorliegenden Schwinggeschwindigkeiten je Vorbeifahrt 

wurden innerhalb dieser Zeitfenster in Form von Max-Hold-Terzspektren zu-

sammengefasst. Hierbei erfolgt eine Trennung nach Zugtyp und Messpunkt. 

Insgesamt wurden 17 Kurvenfahrten verwendet und die ermittelten Terzband-

spektren je Bahntyp (6x GT6/8N, 10x NET2010, 1x Begegnung GT6/8N mit 

NET2010) quadratisch gemittelt. Dadurch liegt je Bahntyp und Messpunkt ein 

Anregungsspektrum als Terzpegelspektrum vor, welches für die weiteren Be-

rechnungen der Sekundärluftschallpegel weiterverwendet wird (siehe auch 

Abbildung 6). 

Hinweis:  

Für die hier weiter dokumentierte Bewertung wurden lediglich die Kurvenfahrten der 

Straßenbahnen in beide Fahrtrichtungen an den Messpunkten MP1N/A berücksich-

tigt. Diese Einwirkungen sind als Worst-Case der vertikalen Erschütterungseinwir-

kungen zu betrachten. Im Bereich der eigentlichen Haltestelle fahren die Bahnen mit 
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einer deutlich geringeren Geschwindigkeit, so dass im Bereich des Verwaltungsge-

bäudes absolut gesehen mit einer geringeren Einwirkung als am Messort zu rechnen 

ist. 

Es wurden u. a. auch die Bremsvorgänge vor der Haltestelle in Richtung Innenstadt 

erfasst. Jedoch sind diese von der Fahrweise des jeweiligen Zugführers abhängig 

und damit einer unbekannten Streuung unterworfen. Die Beschleunigungsvorgänge 

in Richtung „Siemensallee“ sind zwar einer geringeren Streuung unterworfen, aller-

dings führen die Kurvenfahrten zu höheren Erschütterungspegel, so dass diese als 

maßgebend angesehen und im Weiteren betrachtet werden. 

Zusätzlich wurden auch die Erschütterungen auf der Bodenplatte im Verwaltungsge-

bäude des Städtischen Klinikums (Messpunkt MP3) registriert. Dieser Sensor dient 

als Referenz für eventuell nach dem Umbau notwendige Schwingungsmessungen. Er 

wird nachfolgend nicht weiter betrachtet. 

 

4.6 Messergebnisse 

Anhand der Messpunkte MP1 N/A wird die zu erwartende Veränderung bedingt durch 

eine Verlegung der Bahngleise berechnet. 

Die Abbildung 5 zeigt beispielhaft den Zeitverlauf der Schwingschnelle für die Mess-

punkte MP1N und MP1A in vertikaler Richtung während einer Zugbegegnung inner-

halb der Kurve. Die Ergebnisse an diesen Messpunkten sind die Datengrundlage für 

die weitere Beurteilung der möglichen Veränderung infolge der Gleisverlegung. 

 

 

Abbildung 5.  Beispielhafter Zeitverlauf der Schwingschnellen einer Zugbegegnung während 

der Kurvenfahrt der Messpunkte MP1N (rot) und MP1A (schwarz) in [mm/s]. 
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Abbildung 6 zeigt die Max-Hold-Schnellepegel der Messpunkte MP1N/MP1A im Fre-

quenzbereich zwischen 4 Hz und 315 Hz für die Kurvenfahrten. Alle Messergebnisse 

weisen im immissionsrelevanten Frequenzbereich einen ausreichenden Grundge-

räuschabstand auf. 

 

Abbildung 6.  Terzspektren der mittleren Maximalpegel der Kurvenfahrten in [dB] für MP1 N/A. 

 

Trotz der näheren Lage von MP 2N am Gleis als MP 2A werden bei MP 2A höhere 

Pegel festgestellt. Dies ist vermutlich auf das Fundament einer Straßenlaterne in 

unmittelbarer Nähe zu MP2A zurückzuführen. Reflexionen an diesem Fundament 

führen mutmaßlich zu Verfälschungen des Signals am MP2A, so dass dieses Mess-

punktepaar aus der weiteren Beurteilung herausgenommen wird. 
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5 Prognose der Veränderung der Erschütterungs- und sekundären 

Luftschallimmissionen 

5.1 Vorgehensweise 

- Erschütterungsimmissionen 

Die Bestimmung der maxFKB -Werte erfolgt aus den Schwinggeschwindigkeiten 

v(t) entsprechend der DIN 45669-1 [1] durch: 

1. Frequenzbewertung 

 2/1

1
)(

ff
fH

o

KB


  

(1) 

  mit:  )(fHKB   Amplitudenfrequenzgang 

    Hzf 6,50    Grenzfrequenz des Hochpasses 

    f    Frequenz in [Hz] 

2. Berechnung gleitender Effektivwerte mit einer Zeitkonstante s125,0 : 








dveKBtv

t t

FTieff 






0

2
)(

1
)(  

(2) 

3. Ermittlung der Maxima aus den gleitenden Effektivwerten FTiKB  für Zeit-

takte mit jeweils 30 s Dauer und Bestimmung der maximalen bewerteten 

Schwingstärke maxFKB  als Maximum aus allen FTiKB -Werten. 

- Sekundäre Luftschallimmissionen 

Die Berechnung der Sekundären Luftschallimmissionen basiert auf Terz-Spek-

tren der erfassten Schwingschnellen während der Kurvenfahrten. Diese werden 

im Zeitbereich mit den in Abschnitt 4.5 beschriebenen Einstellungen berechnet. 

Nachfolgend werden die gemittelten Max-Hold-Terzspektren in dB (ref.  

5*10-8 m/s) für jeden Zugtyp und Messpunkt getrennt betrachtet (Abbildung 6).  

 

5.2 Ergebnisse der KB-Wert-Berechnung 

Die für die Beurteilung maßgebenden KB-Werte sind in Tabelle 3 aufgelistet. In der 

Tabelle sind jeweils die Minima und Maxima jedes Zugtyps und für jeden Messpunkt 

getrennt angegeben. Diese Werte sind somit als Unter- bzw. Obergrenze der erfass-

ten Immissionen zu verstehen und stellen eine Bandbreite der möglichen Erschütte-

rungen infolge der Vorbeifahrten dar. 

Zusätzlich wurde die Differenz zwischen den Messpunkten „Alt“ (Ist-Abstand Gleise-

Gebäude) und „Neu“ (Abstand nach Verlegung der Gleise) bestimmt. Sie ist ein Maß 

für die Veränderung der potentiell spürbaren Erschütterungen. 

Die Abbildung 7 zeigt den zeitlichen Verlauf der KB-Werte während einer Zugbegeg-

nung während der Kurvenfahrten zweier Züge an den Messpunkten MP1N/A. Zusätz-

lich sind die Maxima der jeweiligen Kurven markiert. 



   

 M143533/02 BSF/BSF  

 29. Mai 2019  Seite 14 

  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 S

:\
M

\P
ro

j\
1
4

3
\M

1
4
3

5
3
3

\M
1
4
3

5
3

3
_

0
2

_
B

e
r_

2
D

.D
O

C
X

:2
9
. 

0
5
. 
2

0
1

9
 

 

Tabelle 3.  Minima/Maxima sowie Differenzen der KB-Werte infolge Kurvenfahrten. 

Messpunkte Abstand  

[m]* 

Zugtyp 

GT6/8N  

(min/max) 

NET2010 

(min/max) 

Begegnung 

GT6/8N / NET2010 

(min/max) 

MP1N 20,5 0,06 0,06 0,06 

MP1A 22,0 0,05 0,06 0,06 

Differenz MP1N/A --- +0,01 ±0,00 ±0,00 

* Der Abstand bezieht sich auf das nächstgelegene Bahngleis 

 

 

Abbildung 7.  KB-Werte für eine Zugbegegnung (GT6/8N mit NET2010) während einer 

Kurvenfahrt. 

 

5.3 Ergebnisse der sekundär Luftschall-Prognose 

Die für die Beurteilung maßgebenden Gesamtpegel der gemittelten Max-Hold-Spek-

tren sind in Tabelle 4, getrennt nach Zugtyp und für jeden Messpunkt einzeln 

aufgelistet.  

Zusätzlich wurden die Pegeldifferenzen zum einen der Gesamtpegel als auch der 

einzelnen, hörbaren Terzbänder (Abbildung 8) zwischen den Messpunkten „Alt“ (Ist-

Abstand Gleise-Gebäude) und „Neu“ (Abstand nach Verlegung der Gleise) bestimmt. 

Sie sind ein Maß für die Veränderung der potentiell hörbaren Sekundärluftschal-

limmissionen. 
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Tabelle 4.  Gesamtpegel und Differenzen der gemittelten Max-Hold-Spektren in dB  

(ref v(t) = 5*10
-8

 m/s). 

Messpunkte Abstand 

[m]* 

Zugtyp 

GT6/8N NET2010 Begegnung 

GT6/8N / NET2010 

MP1N 20,5 63,4 63,0 63,7 

MP1A 22,0 62,9 62,3 63,6 

Differenz der Gesamtpegel [dB] 

Differenz MP1N/A --- +0,5 +0,7 +0,1 

max. Pegeldifferenz der Terzbänder [dB] 

Differenz MP1N/A --- +1,8 +2,4 +1,6 

* Der Abstand bezieht sich auf das nächstgelegene Bahngleis 

 

 

Abbildung 8.  Differenz der einzelnen Terzbänder im hörbaren Bereich (>16 Hz) der mittleren 

Maximalpegel der Kurvenfahrten in [dB] für MP1 N/A. 

In den Terzbändern um 160 Hz und 200 Hz kam es, entgegen den Erwartungen, am 

dem den Gleisen näher gelegenen Messpunkt MP1N zu deutlich niedrigeren Pegeln 

als am MP1A. Die Ergebnisse wurden auf Auswertefehler hin untersucht. Da jedoch 

das Ergebnis konsistent für insgesamt 17 Kurvenfahrten auftritt, ist davon auszuge-

hen, dass die Ergebnisse korrekt sind. Eine Erklärung für diese Abweichung kann 

derzeit nicht gegeben werden. 
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6 Beurteilung der prognostizierten Differenzen 

6.1 Vorbemerkungen 

Die folgende Beurteilung geht von den Bedingungen aus, die bei den Messungen 

vorgelegen haben. 

Zur Berechnung und zur Beurteilung der Erschütterungsimmissionen (KB-Werte) 

wurden die messtechnisch ermittelten Schwinggeschwindigkeits-Zeitverläufe heran-

gezogen. Für die Veränderung der Sekundärluftschallpegel wurden aus den gemes-

senen Geschwindigkeits-Terzspektren die berechneten Gesamtpegel sowie die ma-

ximalen Abweichungen pro Terzband herangezogen. Diese Unterscheidung wurde 

getroffen, falls bei den Immissionsorten der Schallpegel durch die Resonanzüberhö-

hung z. B. in einer Decken-Eigenfrequenz in einem begrenzten Frequenzbereich 

maßgebend werden sollte. Durch einzelne Zugfahrten können jedoch gelegentlich 

auch höhere Immissionswerte (z. B. bei schadhaftem Zugmaterial mit Flachstellen 

der Räder etc.) erreicht werden. 

 

6.2 Erschütterungen 

Auf der Basis der Messdaten wurden die zu erwartenden Veränderungen der Er-

schütterungsimmissionen aufgrund der Gleisverlegung bestimmt. Dazu wurden die 

Messpunkte MP1N und MP1A herangezogen. 

Die Auswertung der Messsignale an MP1A und MP1N zeigt, dass infolge des ge-

planten Umbaus der Haltestelle „Moltkestraße“ mit einer Erhöhung der Erschütterun-

gen zwischen 0,00 und 0,01 (Veränderung der KB-Werte) zu erwarten ist. Dies ent-

spricht einer Zunahme von max. 19 % (Verhältnis der nicht gerundeten KB-Werte). 

Die Veränderung der Erschütterungsimmissionen aufgrund der Gleisverschiebung 

liegen unterhalb der laut Literatur für den Menschen wahrnehmbaren Wahrnehmbar-

keitsschwelle von 25 % (siehe auch Abschnitt 3.1). Sie ist daher als unkritisch 

einzuordnen. 

 

6.3 Sekundärer Luftschall 

Analog zur Veränderung der Erschütterungen durch den geplanten Umbau der Halte-

stelle werden die berechneten Terzschnelle-Spektren (siehe Abschnitt 5.3) bewertet. 

Die Erhöhung, berechnet aus der Differenz der Messpunkte „Alt“ zu „Neu“ liegt dabei 

für die Gesamtpegel zwischen 0,1 dB und 0,7 dB. Dies entspricht einer maximalen 

Erhöhung von ca. 1 % (bezogen auf die zugrunde gelegten Amplituden). In den ein-

zelnen Terzbändern liegt die Erhöhung bei max. 2,4 dB (im Terzband um 50 Hz), 

welches einer Veränderung von ca. 5 % entspricht. Die zu erwartende Veränderung 

durch die Verlegung der Bahngleise um ca. 1,5 m näher an die Wohngebäude ist da-

her auch bzgl. des Sekundärluftschalls als unkritisch einzuschätzen. 
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7 Hinweis hinsichtlich Erschütterungseinwirkungen während der 

Bauphase 

Während der Umbaumaßnahmen ist je nach den gewählten Bauverfahren zu erwar-

ten, dass es zu für den Menschen spürbaren Erschütterungen kommt. Es ist daher 

darauf zu achten, die Bauverfahren sowie die eingesetzten Baugeräte geeignet zu 

wählen, um den Eintrag von Erschütterungen in den Baugrund auf ein Minimum zu 

reduzieren. Erfahrungsgemäß sind dabei die Abbrucharbeiten sowie später notwen-

dige Verdichtungsarbeiten besonders kritisch zu bewerten. 

 


